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Landkreis Teltow-Fläming 
 

 

 

Die Landrätin  

        

Stellungnahme zum Antrag Nr. 6-4927/22-KT der Fraktion CDU/BV/FDP/VUB - 
Gelbe Schleife der Solidarität auch in Teltow-Fläming 
 

Die „Gelbe Schleife“ ist eine Aktion der Soldaten und Veteranen Stiftung (SVS) des Deutschen 

BundeswehrVerband e. V. und wird wie folgt vorgestellt: 

 

„Warum gibt es die Aktion „Gelbe Schleife“ bzw. „Gelbe Bänder“? 

„Gelbe Schleifen“ stehen überall auf der Welt für die Verbundenheit der Menschen mit ihren 

Soldatinnen und Soldaten. Dies greift die SVS auf und arbeitet aktiv an der weiteren Verbreitung 

von „Gelben Schleifen“ im kommunalen Bereich. „Gelbe Schleifen“ laden zum Nachdenken über 

die Bundeswehr ein, sind Ausgangspunkt mancher Anfrage an die Kommunen und bringen damit 

Menschen dazu, sich auf unterschiedliche Art und Weise mit der Bundeswehr und den Menschen 

darin zu beschäftigten. Gleichzeitig sind sie Ausdruck von Wertschätzung der Einsatzbereitschaft 

der Menschen in der Bundeswehr. 

Wie arbeitet die Stiftung im Projekt „Gelbe Schleife“ bzw. „Gelbe Bänder“? 

Die SVS setzt sich mit kommunalen Partnern dafür ein, „Gelbe Schleifen“ an markanten Stellen 

aufzustellen. Dazu sucht sie aktiv kooperierende Gemeinden und unterstützt bei der Finanzierung. 

Ziel der Stiftungsarbeit ist es, öffentlich sichtbare Zeichen der Verbundenheit mit der Bundeswehr 

zu platzieren und damit Brücken zwischen den Menschen innerhalb und außerhalb der 

Bundeswehr zu bauen.“ 

Quelle: Aktion „Gelbe Schleifen“ und „Gelbe Bänder“ 

https://www.dbwv.de/mitgliedschaft-service/aktion-gelbe-schleifen [20.01.2023] 

 

Die Schleife als Zeugnis der Verbundenheit des Landkreises mit der Bundeswehr wird 

überparteilich verwendet und kann deshalb, wenn sie in der Öffentlichkeit gezeigt wird, nicht als 

Stellungnahme für oder gegen eine bestimmte Partei oder politische Richtung unter 

missbräuchlichem Einsatz der Amtsautorität interpretiert werden. Ihr kommt zudem keine die 

Bundeswehr fördernde Wirkung zu. Die angebrachte Schleife ist ein passives Symbol, dem auch 

Wettbewerbsgesichtspunkte nicht entgegenstehen. Die Soldatinnen und Soldaten sowie 

Veteranen der Bundeswehr werden durch das Anbringen der Schleife auch nicht messbar etwa in 

Gestalt von Spenden in relevanter Weise gefördert, wodurch anderen (staatliche) Organisationen 

und gesellschaftlichen Gruppen ein Nachteil zugefügt würde.  

Darüber hinaus kann keine Verpflichtung des Landreises angesichts der Verwendung der gelben 

Schleife, die Symbole anderer Organisationen und gesellschaftlicher Gruppen ebenfalls zu 

ermöglichen, gesehen werden.  

https://www.dbwv.de/mitgliedschaft-service/aktion-gelbe-schleifen%20%5b20.01.2023%5d
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Der Umstand, dass sich im Kreisgebiet des Landkreises Teltow-Fläming kein Stützpunkt der 

Bundeswehr (mehr) befindet und damit keine unmittelbare Verbundenheit der örtlichen, 

kommunalen Gesellschaft mit Soldatinnen und Soldaten gegeben ist, schließt die Verwendung der 

Schleife als Zeichen des Respekts und Anerkennung der Aufgabe und Funktion der Bundeswehr 

nicht von vornherein aus. 

 

In der Verwendung der „Gelben Schleife“ durch den Landkreis im Wege der Anbringung vor dem 

oder im Kreishaus liegt demnach keine unzulässige Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere keine 

Verletzung der staatlichen Neutralitätspflicht vor. 

 

Zur Frage der Möglichkeit des Erwerbs der „Gelben Schleife“ hat sich die Verwaltung bereits an 

die zuständige Stelle gewandt. Eine Antwort steht noch aus.  

 

Der vorliegende Beschlussvorschlag der Fraktion CDU/BV/FDP/VUB sollte wie folgt geändert 

werden: 

 

Die Landrätin wird beauftragt, eine „Gelbe Schleife“ zu erwerben und diese an geeigneter Stelle 

vor dem Kreishaus anzubringen. Ziel soll es sein, ein Zeichen für die Solidarität und 

Wertschätzung mit allen Menschen in der Bundeswehr, die mit ihrem geleisteten Dienst an der 

Gesellschaft und mit der Erfüllung ihrer Aufgabe und Helfer zu würdigen. 

 

 

 

 

Wehlan 
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